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Katholizısmus, Verfassungsstaat und Demokratie. Vom Oormärz bıs 1933, hg. und erläutert von RUDOLF
MORSEY (Beıträge Zur Katholizismusforschung Reihe Quellentexte Zzur Geschichte des Katholizis-
IN1NUS 1) Paderborn: Schöningh 1988 211 Brosch. 28,; -

Die katholische Soziallehre fristet innerhalb des theologischen Wıssenschafttsbetriebs wI1ıe uch ın der
kırchlichen Öffentlichkeit ın der Bundesrepublik Deutschland eın Randdaseıin, obwohl aus heutigerPerspektive erkennbar ist, die geistigen Grundlagen des Sozialstaats und der sozı1alen Marktwirtschaft
weder 1mM Marxısmus och 1Im Wırtschaftsliberalismus, sondern ın der katholischen Soziallehre suchen
sınd. Dıie Katholische Sozjalwissenschaftliche Zentralstelle wiıll der mangelnden Beachtung der Soziallehre
durch ıne eueEe Buchreihe entgegenwiırken, die 20 Bände umfassen wird und deren Ziel ist, grundlegendeQuellentexte katholisch-sozialen Denkens wıeder verfügbar machen. Der vorliegende Band enthält
Dokumente, dıe das Verhältnis des politischen Katholizismus Verfassungsstaat und Demokratie
beleuchten. Der zeıtlıche Rahmen reicht von den Überlegungen des Publizisten Joseph (Görres ber eiıne
künftige deutsche Verfassung im Jahr 1814 bıs ZuUur Selbstauflösung der Zentrumsparteı iIm Jahr 1933 Der
Herausgeber Rudolft Morsey hat den Quellen ıne thematische Einleitung vorangestellt und o1bt, nÖötıg,ıne kurze Erläuterung den einzelnen Quellen

Die Quellen zeıgen, dafß die Katholiken als Minderheit große Energıe darauf verwenden mußten, sıch
gesellschaftliche Diskriminierung, willkürliche Einschränkung der relıg1ösen und kırchlichen

Freiheit, Verletzung Von Grundrechten und Kulturkampfgesetze wehren. Dazu brauchten s1ie uch eıne
testere Urganısatıon 1m politischen Bereich. Sıe schufen sıe zuerst in der katholischen Fraktion 1mM
Preußischen Abgeordnetenhaus 1852 und spater ın der Zentrumsfraktion 1mM Deutschen Reichstag 1871
Rudaolt Morsey meınt, 1Im Kampf die kırchliche Freiheit »der untrennbare Zusammenhang Von
kıirchlicher und staatsbürgerlicher Freiheit von Anfang gesehen wurde« (S 15) In den Quellen wiırd 1es
ber 1Ur wenıgen tellen deutlich S0 heißt z B ın eiınem Gründungsaufruf tür ıne katholische
Zeıtung iın öln 1844 »Es (d.h das Blatt) wiırd die Interessen des katholischen Glaubensbekenntnisses
allenthalben wahrnehmen, zugleich aber uch die Entfaltungen bürgerlicher Freiheit, die Fortschritte der
Aufklärung Öördern suchen« Später scheint das Bewußtsein diesen Zusammenhang nıcht
mehr ausgepragt SCWESCH se1in. Zwar kämpfte der Katholizismus einen schweren KampfBısmarcks Kulturkampfgesetze, das hinderte iıhn ber nıcht daran, sıch dem deutschen Reich von
1871 bekennen, das bekanntlich nıcht gerade eın Hort bürgerlicher Freiheit WAar (vgl ÄußerungenKettelers 58) Nach Beendigung des Kulturkampfs wurden o andere Verletzungen der Rechtsstaat-
ichkeit, sOWelt s1ie siıch die So7z1.  isten richteten, gerechtfertigt. So sprachen sıch och 1917 die
deutschen Bischöfe die »Gleichberechtigung aller, die Gleichheit aller Stände und die Volksherr-
schaft« AUusS, die Abschaffung des Dreiklassenwahlrechts ın Preußen verhindern S 103). Unter dem
gleichen Dılemma 1ıtt auch die Haltung der deutschen Bischöte gegenüber der Regierung Hıtlers Kardınal
Bertram chrıeb im Oktober 1933 in eiınem Hırtenbrief, dafß »der Episkopat einz1g UK relıg1ösen Gründen
seiıne Stimme erhoben hat gegenüber Bewegungen und Parteıen, ın deren Lager Kundgebungen und
Betätigungen die sehr ernste Getahr einschlossen, dafß dıie sıch anbahnende Umwälzung störend und
verwirrend auf das relig1öse und kirchliche Gebiet übergreife« Gleichzeitig bot ] dafß die
Katholiken auch »heute bereitstehen, dem Staate des Volkes willen aufrichtig und Lreu dienen
und in ehrlicher armonıe mıiıt der bestehenden Regierung ıhre Kräfte und Fähigkeiten einzusetzen tür das
gemeinsame Rettungswerk« (D 204—205).

Die Einstellung der Katholiken Zur Demokratie, die iın der Quellenauswahl des Buches den zweıten
Schwerpunkt iıldet, War bis 1918 keın besonders strıttiges TIThema Dıie Katholiken Monarchisten,
uch Wenn Ketteler 1852 konnte: »Jemand ann eın gyuter Christ seın und doch die demokratische
Verfassungsform für dıe beste halten. Das 1Sst lediglich Sache der Ansıcht und Meınung« ®) 48) Als 1918 die
Revolution die Republık gebracht hatte, stellte sıch die Zentrumspartei ‚War relatıv rasch auf den Boden der

Ordnung und wurde eine der staatstragenden Parteıen der Weımarer Republik, doch begeisterteDemokraten WwWIıe den Reichskanzler Joseph Wırth gab 1m Zentrum 1Ur wenıge. Dıie deutschen Bıschöfe
legten gar Rechtsverwahrung einzelne Bestimmungen der Weımarer Reichsverfassung eın und
bemerkten ZU Eid auf die Verfassung, daß »dıe Katholiken durch iıhn selbstverständlich nıchts
verpflichtet werden können, Was eiınem göttlichen der kırchlichen esetze und damıiıt iıhrem Gewissen
wıderstreitet« (D 118), eıne Bemerkung, die INan 1934 nıcht mehr gehört hat, als die Reichswehr den Eıd auf

Hıtler ablegen mußte.
Vorbehalte gegenüber der Republık zeıgt auch der langjährige » Verfassungsstreit«, in dem die
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Frage Z1Ing, ob sıch der Artikel 1 der WeıLimarer Reichsverfassung (»Dl€ Staatsgewalt geht VO: auS«)
mıiıt der christlichen Lehre VO  — der Ableitung aller Staatsgewalt von ‚Ott vertragt. Berücksichtigt Aazu
die Außerungen die »Parlamentswillkür und Parteiherrschaft« (D 167), überrascht nıcht mehr,
dafß das Zentrum den Versuch Hindenburgs mitmachte, ber die Notverordnungspraxis das Parlament
auszuschalten. Auf gleicher Linıe lıegen ann uch der Versuch, eıne Regierung der »nationalen Sammlung«
VON Zentrum, DNV.: und ılden, und spater, ın dıe Enge getrieben, die Zustimmung des
Zentrums ZU Ermächtigungsgesetz 1Im März 1933

Man sıeht, die Lektüre der Quellen offenbart eın sehr ditferenziertes Bild des Verhältnisses der
Katholiken Verfassungsstaat und Demokratie und eCc uch einıge schwere polıtische Fehler auf, aus

denen sıch heute lernen laßt. Darın liegen derWert und dıe Notwendigkeit dieser Quellensammlung.
Josef Buck

ERNST WOLFGANG BÖCKENFÖRDE:!: Der deutsche Katholizısmus 1mM Jahre 1933 Kirche und demokratisches
Ethos Mıt einem hıstoriıschen Nachtrag Von arl Egon LÖönne (Schriften Staat Gesellschaft
Kırche Bd 1) Freiburg: Herder Verlag 1988 159 Geb 28, -

In der Zeıt VO  — 1957 bıs 1966 veröftentlichte der Staatsrechtler und Rechtshistoriker Ernst-Wolfgang
Böckentörde eıne Reihe von Autsätzen ZU Verhältnis VO|  —_ kirchlichem Amt und polıtıscher Weltverant-
wortung, die jetzt versehen mıiıt einer problemgeschichtlichen Einleitung S 9—19) in einem Sammelband
NCUu ediert wurden. Kirche und Demokratıe, SOWIl1e Kırche und Nationalsozialiısmus 1m Jahre 1933 die
Thementftfelder, auf denen der Autor mıt ZU Teıl provozierenden Thesen aufwartete.

uch ach 28 Jahren hat die VO  _ Böckentörde aufgeworfene Fragestellung nıchts Brısanz verloren,
»ob und wıeweıt dıe Katholiken und ıhre geistlichen Führer nıcht selbst die NS-Herrschaftt in deren
Anfängen mıiıt efestigt und ıhr die eigene Mitarbeit angetragen hatten« (5 39) Dabei erklärt der Autor das
Verhalten der Bischöfte 1mM Jahre 1933 durch rel Faktoren. Erstens: die »unbewältigte Kulturkampf-
Sıtuation« (S 62) habe Aazu geführt, allein kirchen- und kulturpolitische Interessen wahrzunehmen, anstatt
sıch für die Rettung der Demokratie einzusetzen; Zweıtens: das Verharren in eiıner »ungeschichtlichen
naturrechtlichen Staatslehre« (3 62) habe eiıne innere Dıstanz ZU)! modernen Staat verursacht; rıttens: der

katholische Denken gepflegte Antıilıberalısmus habe die Kırche in eıne iınnere » Affinıität autorıtäiären
Regimen« ( 121) ge  rt, sodaß deren »anfänglıches Bündnıiıs mıt dem NS-System eıne ZeEWISSE Folgerich-
tigkeit« (D. 68) gehabt habe. Autf diese Weiıse habe der Episkopat azu beigetragen, das »noch keineswegs
gefestigte NS-Regime304  BUCHBESPRECHUNGEN  Frage ging, ob sich der Artikel 1 der Weimarer Reichsverfassung (»Die Staatsgewalt geht vom Volke aus«)  mit der christlichen Lehre von der Ableitung aller Staatsgewalt von Gott verträgt. Berücksichtigt man dazu  die Äußerungen gegen die »Parlamentswillkür und Parteiherrschaft« (S. 167), so überrascht es nicht mehr,  daß das Zentrum den Versuch Hindenburgs mitmachte, über die Notverordnungspraxis das Parlament  auszuschalten. Auf gleicher Linie liegen dann auch der Versuch, eine Regierung der »nationalen Sammlung«  von Zentrum, DNVP und NSDAP zu bilden, und später, in die Enge getrieben, die Zustimmung des  Zentrums zum Ermächtigungsgesetz im März 1933.  Man sieht, die Lektüre der Quellen offenbart ein sehr differenziertes Bild des Verhältnisses der  Katholiken zu Verfassungsstaat und Demokratie und deckt auch einige schwere politische Fehler auf, aus  denen sich heute lernen läßt. Darin liegen der Wert und die Notwendigkeit dieser Quellensammlung.  Josef Buck  ERNsT WOLFGANG BÖCKENFÖRDE: Der deutsche Katholizismus im Jahre 1933. Kirche und demokratisches  Ethos. Mit einem historischen Nachtrag von Karl Egon Lönne (Schriften zu Staat — Gesellschaft —  Kirche Bd. 1). Freiburg: Herder Verlag 1988. 159S. Geb. DM28,-.  In der Zeit von 1957 bis 1966 veröffentlichte der Staatsrechtler und Rechtshistoriker Ernst-Wolfgang  Böckenförde eine Reihe von Aufsätzen zum Verhältnis von kirchlichem Amt und politischer Weltverant-  wortung, die jetzt — versehen mit einer problemgeschichtlichen Einleitung (S. 9-19) — in einem Sammelband  neu ediert wurden. Kirche und Demokratie, sowie Kirche und Nationalsozialismus im Jahre 1933 waren die  Themenfelder, auf denen der Autor mit zum Teil provozierenden Thesen aufwartete.  Auch nach 28 Jahren hat die von Böckenförde aufgeworfene Fragestellung nichts an Brisanz verloren,  »ob und wieweit die Katholiken und ihre geistlichen Führer nicht selbst die NS-Herrschaft in deren  Anfängen mit befestigt und ihr die eigene Mitarbeit angetragen hatten« (S. 39). Dabei erklärt der Autor das  Verhalten der Bischöfe im Jahre 1933 durch drei Faktoren. Erstens: die »unbewältigte Kulturkampf-  Situation« (S. 62) habe dazu geführt, allein kirchen- und kulturpolitische Interessen wahrzunehmen, anstatt  sich für die Rettung der Demokratie einzusetzen; Zweitens: das Verharren in einer »ungeschichtlichen  naturrechtlichen Staatslehre« (S. 62) habe eine innere Distanz zum modernen Staat verursacht; Drittens: der  im katholischen Denken gepflegte Antiliberalismus habe die Kirche in eine innere »Affinität zu autoritären  Regimen« (S. 121) geführt, sodaß deren »anfängliches Bündnis mit dem NS-System eine gewisse Folgerich-  tigkeit« (S. 68) gehabt habe. Auf diese Weise habe der Episkopat dazu beigetragen, das »noch keineswegs  gefestigte NS-Regime ... [zu] stabilisieren« (S. 50), ohne damit behaupten zu wollen, daß »der deutsche  Katholizismus durch ein anderes Verhalten die totalitäre Revolution Hitlers hätte verhindern können«  (S. 14).  Mit seinen Thesen erntete Böckenförde 1961 einen Sturm der Entrüstung, wie ihn »in solcher Breite und  Heftigkeit die katholische Öffentlichkeit seit langem nicht erlebt« hatte (S.71). Gleichzeitig wurde der  Aufsatz zum Impetus, sich mit Nachdruck einer systematischen Erforschung dieses bislang vernachlässig-  ten Kapitels deutscher Vergangenheit zuzuwenden. Geistesgeschichtlich wurden Böckenfördes Artikel zu  einem der »Geburtshelfer der Katholischen Kommission für Zeitgeschichte« (S.15), die durch ihre  vorbildlichen Aktenpublikationen die Ära des NS-Regimes zum bestdokumentierten Zeitraum deutscher  Geschichte gemacht hat.  In einem Nachtrag untersucht der Ordinarius für Neuere Geschichte Karl-Egon Lönne, inwieweit  Böckenfördes Thesen Eingang in die neuere Forschung gefunden haben (S. 121-150).  Leider versäumt es der Autor zu erörtern, inwieweit seine Thesen auf Grund des inzwischen breiteren  Wissensstandes zu modifizieren sind. Dabei kann Böckenförde für sich in Anspruch nehmen, einige der  maßgebenden Faktoren mit großer Intuition ansatzweise richtig erkannt zu haben, während die Motivfor-  schung bischöflichen Handelns im Jahre 1933 mittlerweile sehr viel präzisere Ergebnisse erzielt hat. Den  Schlüssel zum Verständnis für das Verhalten des Episkopats im Jahre 1933 bietet der von Lönne entwickelte  Kirchenbegriff, wonach die Kirche in der Sakramentenspendung ihre zentrale, alle anderen Bereiche  überragende Funktion gesehen hat. Zur Wahrung dieses Interesses war es notwendig, die eigene  »Institution immer und um jeden Preis - Handschlag mit Diktatoren nicht ausgenommen — funktionsfähig  zu erhalten« (S. 128). Gerade der Kulturkampf, der den meisten Bischöfen aus ihrer Jugendzeit in lebhafter  Erinnerung war, hatte gezeigt, welch furchtbare Folgen eine uneingeschränkte Konfrontation mit dem Staat  in dieser Hinsicht haben konnte. Daher lag es im ureigenen Interesse des Episkopats, einen neuerlichen\zuU| stabılısıeren« S 50), hne damıt behaupten wollen, daß »der deutsche
Katholizısmus durch eın anderes Verhalten die totalıtäre Revolution Hıtlers hätte verhindern können«
(D 14)

Mıt seiınen Thesen ernteie Böckentörde 1961 einen Sturm der Entrüstung, wıe ıhn »1N solcher Breıte und
Heftigkeit die katholische Öffentlichkeit selıt langem nıcht rlebt« hatte ®) 7/1) Gleichzeıitig wurde der
Autfsatz ZU)! Impetus, sıch mıt Nachdruck eıner systematischen Erforschung dieses bislang vernachlässıg-
ten Kapıtels deutscher Vergangenheıit zuzuwenden. Geistesgeschichtlich wurden Böckentördes Artıkel
einem der »Geburtshelter der Katholischen Kommiuissıon für Zeitgeschichte« (5:15); die durch ihre
vorbildlıchen Aktenpublıkationen dıe Ara des NS-Regimes Z.U) bestdokumentierten Zeıtraum deutscher
Geschichte gemacht hat

In einem Nachtrag untersucht der Ordinarıius für Neuere Geschichte Karl-Egon Lönne, inwıewelıt
Böckentördes Thesen Eıngang ın die NCUECETEC Forschung gefunden en ®) 121—-150).

Leider versaumt der Autor erörtern, inwıeweıt seine Thesen auf Grund des inzwiıischen breiteren
Wissensstandes modıtizıeren sınd. Dabei kann Böckentörde fur sıch iın Anspruch nehmen, einıge der
maßgebenden Faktoren mıt großer Intuition ansatzweıse richtig erkannt haben, während die Motivfor-
schung bischöflichen Handelns 1Im Jahre 1933 mıiıttlerweile sehr 1e] präzısere Ergebnisse erzielt hat Den
Schlüssel ZU) Verständnis für das Verhalten des Episkopats 1mM Jahre 1933 bietet der von Lönne entwickelte
Kirchenbegriff, wonach die Kırche in der Sakramentenspendung ihre zentrale, alle anderen Bereiche
überragende Funktion gesehen hat. Zur Wahrung dieses Interesses WAar notwendig, die eigene
»Institution ımmer und jeden Preıs Handschlag mi1t Dıktatoren nıcht ausglNOMMCN funktionsfähig

erhalten« (S 128). Gerade der Kulturkampf, der den meısten Bischöftfen aus ıhrer Jugendzeıt iın ebhatfter
Erinnerung Wäal, hatte gezeligt, welch furchtbare Folgen ıne uneingeschränkte Kontrontation mıiıt dem Staat
ın dieser Hınsıcht en konnte. Daher lag 1m ureigenen Interesse des Episkopats, einen neuerlichen


